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Geleitwort

Zur 62. Ergänzungslieferung Juni 2024

Mit dem Inkrafttreten des Digital Services Act (DSA) und des Digital Markets Act
(DMA) existieren erstmals einheitliche Vorschriften zur Regulierung von Plattformen
und Vermittlungsdiensten, die im europäischen Binnenmarkt agieren. Im Zeichen der
Plattformregulierung steht auch die 62. Ergänzungslieferung, die das Werk auf den
Stand Juni 2024 bringt.

DieHerausgeber heißenDr. Lucie Antoine herzlich willkommen imKreise der Autoren
und freuen sich über die grundlegende Überarbeitung von Teil 7.6 – Datenbankher-
stellerrecht, in dem die Autorin anschaulich das Spannungsverhältnis zwischen den Re-
gelungen des Datenbankherstellerrechts und den Datenzugangsansprüchen des Daten-
wirtschaftsrechts aufbereitet.

Einen Einstieg in die Querschnittsmaterie des Plattformrechts bietet Prof. Dr. Jens
Schmittmann im überarbeiteten Teil 9.

Prof. Dr. Kirsten Beckmann und Prof. Dr. Ulf Müller beleuchten im überarbeiteten
Teil 10 –Kartellrecht, inwieweit die Regelungen des GWB und des DMA denMono-
polisierungstendenzen in der daten- und algorithmenbasierten Plattformökonomie
entgegenwirken.

Daten bilden das Rückgrat der Geschäftsmodelle digitaler Plattformen wie Google,
Facebook oder Amazon. Dr. Steffen Uphues wirft im aktualisierten Teil 15.3 – Big
Data auf digitalen Plattformen einen Blick auf die datenschutz-, kartell- und wettbe-
werbsrechtlichen Fragen, die sich in diesem Zusammenhang stellen.

Seit dem 17.2.2024 bildet der Digital Services Act den maßgeblichen Rechtsrahmen
für soziale Medien wie Facebook, Instagram und TikTok und überlagert damit natio-
nale Bestimmungen wie das NetzDG und das TMG. Die Regelungen zur Durch-
führung des DSA befinden sich nunmehr im Digitale Dienste Gesetz (DDG). Die da-
mit einhergehenden Änderungen im Bereich der sozialen Medien erörtert Christian
Solmecke, LL.M in Teil 21.1 – Social Media.

Münster/Freiburg, Juni 2024 Thomas Hoeren/Ulrich Sieber/Bernd Holznagel
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